
Teilnahmebedingungen BlaulichtGrand Prix 2016 

 

• Vor jeder Anmeldung oder Einzahlung des Nenngeldes ist mit einem der beiden 
Veranstalter in geeigneter Form Kontakt aufzunehmen  um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. 

Kontaktdaten: KOBERGER Michael, office@blaulichtgrandprix.at  oder 
0676/7502385 

Kontaktdaten: HOFMANN Martin, office@blaulichtgrandprix.at  oder 0676 
5312258 

• Mit der Einzahlung des Nenngeldes wird ein Teamplatz (6 Fahrer) für die Veranstaltung am 
21.05.2016, Beginn: 08.30 Uhr auf dem ÖAMTC-Gelände in Teesdorf durch das 
Veranstaltungsteam KOBERGER, HOFMANN garantiert.  

• Der Teamkapitän einer Rennmannschaft (6 Fahrer) bestätigt mit dem Erlag des Nenngeldes in 
der Höhe von EURO 390, dass am 21.05.2016, um 09.00 Uhr ein vollständiges Team zum 
Rennen antritt. 

• In Verbindung mit der Zahlung verpflichtet sich der Teamkapitän das Formular für die 
Nennung für das jeweilige Team an die Veranstalter mit der Mitteilung der Überweisung des 
Nenngeldes via Email zu übermitteln. Im Idealfall wird um die Befüllung des Formulars im 
Word ersucht, gegebenenfalls bitte mit leserlicher Handschrift. Dies dient dazu, die 
Teilnehmerlisten des ÖAMTC im Vorfeld anlegen zu können. 

• Die Bestätigung über das Einlagen des Nenngeldes wird in Kopie an den Mannschaftskapitän 
durch den Veranstalter ausgehändigt, das Original wird bis zum 21.05.2016 in den Unterlagen 
der Veranstaltung archiviert. 

• Es wird kein Fahrerplatz einer speziellen Person durch die Veranstalter zugesichert, da dies 
dem verantwortlichen Teamkapitän obliegt. Des Weiteren wird durch das Veranstaltungsteam 
nicht kontrolliert, von welchen Personen die einzelnen Fahrerbeiträge entrichtet wurden. 

• Im Falle einer Umstrukturierung des Teams betreffen die damit verbundenen Änderungen die 
Pflichten des Teamkapitäns, dies ist den Veranstaltern auf geeignete und rechtzeitige Weise 
mitzuteilen. 

• Bei Ausfällen durch Absagen von Fahrern für die einzelnen Teams sind die Veranstalter nicht 
verpflichtet für Ersatz zu sorgen.  

• Ansprüche auf Wiedererstattung des Nenngeldes können ausnahmslos durch den 
Teamkapitän beim Veranstaltungsteam geltend gemacht werden. 

• Im Falle eines Nichtstattfindens der Veranstaltung wird der Betrag in voller Höhe an den 
zuständigen Teamkapitän durch die Veranstalter ausgefolgt. 

• Bei schlechten Wetterbedingungen (Regen, Temperatur, udgl.) welche die Ausführung der 
Veranstaltung nicht verhindern, besteht kein Anspruch auf die Rückerstattung des 
Nenngeldes. 

 



• Im Falle einer Unmöglichkeit der Teilnahme eines Teams ist dies den Veranstaltern 
umgehend mitzuteilen. Das Vorliegen nachweislicher persönlicher Gründe, Krankheit oder 
Gründe die in Beziehung zu einem Beschäftigungsverhältnis stehen,  hat der 
Mannschaftskapitän dem Veranstaltungsteam vorzulegen was eine Rückerstattung des 
Nenngeldes zur Folge hat, wenn unter Berücksichtigung der vorgebrachten Tatsachen eine 
Teilnahme objektiv unmöglich scheint, oder nicht zuzumuten ist. 

• Die aktive Teilnahme am Rennen ist ausschließlich m it einem Promillewert von ≤ 0,1 
gestattet. 

• Die Veranstalter haben das Recht, die Teilnehmer je derzeit und auch unbegründet, im 
Zuge der Veranstaltung zu einem Alkovortest aufzufo rdern. Eine Verweigerung der 
Mitwirkung bedingt den Ausschluss vom Rennen bist d er Alkovortest vorgenommen 
wurde. Sollte bei der Messung ein Wert über 0,1 Pro mille festgestellt werden, so wird 
die Teilnahme am Rennen untersagt, bis der vorgegeb ene Schwellenwert wieder 
erreicht ist.  

• Akkreditierung 

Der Teamkapitän akkreditiert das gesamte Team am Ve ranstaltungstag, hierfür werden 
die Haftungsausschlüsse von den Teammitgliedern unt erfertigt und vom Teamkapitän 
bei der Akkreditierung abgegeben. Der Teamkapitän i st verantwortlich dafür, dass die 
Teammitglieder den auf der Liste angeführten Person en entsprechen. Im Falle einer 
Zuwiderhandlung oder einer unberechtigten und nicht  gemeldeten Änderung wird das 
gesamte Team vom Bewerb ausgeschlossen. Die abgesch lossene Versicherung gilt nur 
für die auf der Teilnehmerliste angeführten Persone n. 

Die einzelnen Fahrer benötigen die jeweiligen persö nlichen Dienstausweise am Tag der 
Veranstaltung vor Ort, damit diese im Falle einer Ü berprüfung durch die Veranstalter 
vorgezeigt werden können. 

 

 

 

Mit dem Erhalt dieser Bestätigung nehme ich die oben angeführten Teilnahmebedingungen 
sowie die damit verbundenen Pflichten als Mannschaftskapitän zur Kenntnis und erkläre mich 
damit einverstanden. Die Bedingungen umfassen alle Personen des von mir genannten 
Teams und gelten für jeden Teilnehmer. Ich habe die Teilnahmebedingungen an diese 
weitergeben und sie wurden vollinhaltlich anerkannt. 

 

 

    

(Datum,Ort)      (Teamkapitän, Telefonnummer/Emailadresse) 

 


